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Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen 

Gebietsfestlegung der Infizierten Zone und Festlegung der Seuchenbekämp-

fungsmaßnahmen 

innerhalb dieser Restriktionszone 

In der oben genannten Angelegenheit ergeht unter dem Aktenzeichen 72/24.2-

AO29 folgende 

Allgemeinverfügung: 
 

 
I. Gebietsfestlegung 

Zum Schutz gegen die Afrikanische Schweinepest bei Wildschweinen wird fol-

gende Sperrzone festgelegt: 

 

Eine infizierte Zone (Sperrzone II). Die Außengrenze der infizierten Zone ist in dem 

folgenden Kartenausschnitt als Linie dargestellt sowie detailliert über die Home-

page des Kreises Rhein-Pfalz-Kreis (www.rhein-pfalz-kreis.de) abrufbar und betrifft 

ganz oder teilweise die Gemeinden: 

 

Zur infizierten Zone (Sperrzone II) gehören im Zuständigkeitsbereich der Veterinär-

behörde des Rhein-Pfalz-Kreises folgende Teile der Stadt Ludwigshafen: BASF-

Werksgelände, bebaute Ortslage Oppau, ganzer Stadtteil Edigheim, die bebaute 

Fläche der Stadt Frankenthal und die östlich davon gelegenen Freiflächen des 

Stadtgebietes und folgende Gemeinden des Rhein-Pfalz-Kreises: Beindersheim, 

Großniedesheim, Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim. Die als Anlage bei-

gefügte Lagekarte der infizierten Zone (Sperrzone II) ist Teil dieser 

Allgemeinverfügung. 

 

II. Festlegung der Maßnahmen in der Infizierten Zone 

1. In der Infizierten Zone gelten folgende Anordnungen: 

 

1.1. Allgemeine Maßnahmen 

 

1.1.1 Das Verbringen von lebenden Wildschweinen innerhalb und nach außer-

halb der infizierten Zone (Sperrzone II) ist im gesamten und aus dem Gebiet 

des Landkreises Rhein-Pfalz-Kreis, sowie der kreisfreien Städte Frankenthal 

(Pfalz), Ludwigshafen am Rhein und Speyer verboten. 

 

1.1.2 Das Verbringen von in der infizierten Zone (Sperrzone II) erlegten Wild-

schweinen bzw. von frischem Wildschweinfleisch, Wildschweinfleischer-

zeugnissen und sonstigen Neben- und Folgeprodukte innerhalb und aus der 

infizierten Zone (Sperrzone II) heraus ist verboten. 

 



327 

 

1.1.3 Für das gesamte Gebiet der Infizierten Zone (Sperrzone II) wird eine Leinen-

pflicht für Hunde angeordnet. 

 

1.1.4 Veranstaltungen mit Schweinen sind in der infizierten Zone (Sperrzone II) un-

tersagt. (z.B. Messen, Versteigerungen usw.). 

 

1.1.5 Grundstückseigentümer und Grundstücksbesitzer haben das Betreten ihrer 

Grundstücke in der freien Landschaft und in den unmittelbar daran angren-

zenden Bereichen in Ortslage durch 

 

 

 

1.1.5.1 Beauftragte der Veterinärbehörde und diese begleitenden, waffentra-

gende Personen zum Zweck der Suche von Kadavern von Wildschwei-

nen mit Suchhunden oder 

 

1.1.5.2 Beauftragte Personen der Veterinärbehörde, die Drohnen zu diesem 

Zwecke steuern, 

 

zu dulden. 

 

 

1.1.6 Radfahren, Reiten, Fußgängerverkehr und das Fahren mit Krankenfahrstüh-

len ist im Waldgebiet der in Ziffer I bestimmten infizierten Zone (Sperrzone II) 

zu Zwecken der Erholung ausschließlich auf befestigten Waldwegen oder 

gekennzeichneten Rad-, Reit- und Wanderwegen gestattet, die von Wald-

besitzerinnen und Waldbesitzern oder mit deren Zustimmung angelegt oder 

gekennzeichnet wurden. 

 

1.1.7 Zur Verhinderung der Ausbreitung der Ausbreitung der Afrikanischen 

Schweinepestkönnen in der infizierten Zone (Sperrzone II) Zäune errichtet 

werden; diese können mobil oder fest sein. Die Errichtung von mobilen und 

festen Zäunen in der infizierten Zone (Sperrzone II) ist für die Dauer der Gel-

tung dieser Allgemeinverfügung von Grundeigentümern, Nutzungsberech-

tigten und Personen, die am Durchgang gehindert werden, zu dulden. 

Durchlässe und Tore sind immer geschlossen zu halten und nach Verwen-

dung immer wieder unverzüglich zu verschließen. 

 

1.2 Wildschweine/Jagd betreffende Maßnahmen 

 

1.2.1 Es gilt ein Jagdverbot. Davon ausgenommen sind: 
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a) Die Nachsuche von Unfallwild oder krankgeschossenem Wild, auch mit Kada-

versuchhunden oder Drohnen, 

 

b) Das Ausbringen von Kirrmaterial und das Anlegen von Kirrstellen, jeweils nach 

näherer Bestimmung der Veterinärbehörde, 

 

c) Die Anlage und der Einsatz von Saufängen nach näherer Bestimmung der 

Veterinärbehörde, 

 

d) Das Erlösen von bei der Suche nach Kadavern gefundenem schwerkranken 

Wild im Rahmen des § 22a Abs. 1 des Bundesjagdgesetzes sowie die Erlegung von 

angreifenden Wildschweinen durch die jeweiligen Jagdausübungsberichtigten 

oder jeweiligen Inhaber von Jagderlaubnissen, sowie die bei der Kadaversuche 

tätigen Personen und diese begleitenden, waffenführenden Personen, die jeweils 

von der Veterinärbehörde damit beauftragt wurden. 

 

e) Die Jagd auf Wildarten mit Ausnahme von Schwarzwild in der in Abschnitt B I 

dieser Allgemeinverfügung festgelegten infizierten Zone (Sperrzone II). Hierfür wer-

den epidemiologische Ermittlungen angestellt. Insbesondere wird die Schwarz-

wilddichte und Pachtverhältnisse bewertet. Insbesondere dürfen in den letzten 

fünf Jagdjahren im Mittel nicht mehr als zwei Stück Schwarzwild pro 100 Hektar 

erlegt worden sein. Die Ausnahme kann auf Antrag nach Prüfung gewährt wer-

den. Die Jagd wird in den betroffenen Revieren ausschließlich als Ansitzjagd ge-

stattet. 

 

1.2.2 Jedes verendet aufgefundene Wildschwein ist der zuständigen Behörde am 

Fundort im Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis, sowie der kreisfreien Städte Frankenthal 

(Pfalz), Ludwigshafen am Rhein und Speyer unverzüglich, unter Angabe des ge-

nauen Fundortes (wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden. Die Kennzeichnung, 

Probenahme, Bergung und unschädliche Beseitigung der Wildschweine obliegen 

ausschließlich dem vom Landkreises Rhein-Pfalz-Kreis bestimmten Personal. 

 

 

1.2.2 Jedes verendet aufgefundene Wildschwein ist der zuständigen Behörde 

am Fundort im Landkreis Rhein-Pfalz-Kreis, sowie der kreisfreien Städte Fran-

kenthal (Pfalz), Ludwigshafen am Rhein und Speyer unverzüglich, unter An-

gabe des genauen Fundortes (wenn möglich mit GPS-Daten) zu melden. 

Die Kennzeichnung, 

 

1.2.3 Probenahme, Bergung und unschädliche Beseitigung der Wildschweine 

obliegen ausschließlich dem vom Landkreises Rhein-Pfalz-Kreis bestimmten 

Personal. Verendet aufgefundene Wildschweine oder deren Teile sowie 
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Gegenstände, mit denen Wildschweine in Berührung gekommen sein kön-

nen, dürfen nicht in einen Betrieb mit Schweinehaltung verbracht werden. 

 

1.3 Landwirtschaft betreffende Maßnahmen 

 

1.3.1 Halter von Schweinen sind verpflichtet, der Kreisverwaltung des Landkreises 

Rhein-Pfalz-Kreis unverzüglich 

 

a) die Anzahl der gehaltenen Schweine unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres 

Standorts, 

 

b) verendete oder erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine mitzu-

teilen. Die Mitteilung ist an die E-Mail-Adresse stab@rheinpfalzkreis.de zu senden. 

 

1.3.2 An den Ein- und Ausgängen jeder Schweinehaltung sind geeignete, jeder-

zeit funktionsfähige Desinfektionsmöglichkeiten für Schuhwerk und Hände 

einzurichten. 

 

1.3.3 Futter und Einstreu sowie alle Gegenstände und Geräte, die mit Schweinen 

in Berührung kommen können, müssen für Wildschweine unzugänglich auf-

bewahrt werden. 

 

1.3.4 Verendete und erkrankte, insbesondere fieberhaft erkrankte Schweine, bei 

denen der Verdacht auf Afrikanische Schweinepest nicht ausgeschlossen 

werden kann, sind im Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz, LUA, viro-

logisch auf Afrikanische Schweinepest untersuchen zu lassen. 

 

1.3.5 Es ist verboten, Schweine aus Betrieben in der infizierten Zone zu verbringen. 

 

 

1.3.6 Schweine dürfen auf öffentlichen oder privaten Straßen nicht getrieben 

werden. Das Treiben auf ausschließlich betrieblichen Wegen innerhalb ein-

gezäunter Areale ohne Nutzung öffentlicher oder nicht betrieblicher priva-

ter Wege ist möglich. 

 

1.3.7 Es ist verboten, Erzeugnisse, die von Schweinen gewonnen wurden, die in 

der Infizierten Zone gehalten wurden, in andere Mitgliedstaaten oder Dritt-

länder zu verbringen. 

 

1.3.8 Samen, Eizellen und Embryonen, die zur künstlichen Fortpflanzung bestimmt 

sind, und von Schweinen stammen, die in der infizierten Zone (Sperrzone II) 

gehalten wurden, dürfen nicht aus Betrieben der Infizierten Zone verbracht 

werden. 
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1.3.9 Frisches Fleisch und Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, das 

bzw. die von Schweinen gewonnen wurden, die in der infizierten Zone 

(Sperrzone II) gehalten wurden, dürfen nur innerhalb dieser Sperrzone ver-

bracht werden. 

 

1.3.10  Hunde dürfen das Betriebsgelände nur unter Aufsicht verlassen. 

 

1.3.11  Tierische Nebenprodukte, einschließlich Gülle, die von in der infizierten 

Zone (Sperrzone II) gehaltenen Schweinen stammen, dürfen nur innerhalb 

dieser Zone verbracht werden. 

 

1.3.12 Die Verwendung jeglichen Ernteguts (Stroh, Heu und Getreide) und daraus 

gewonnener Produkte aus der infizierten Zone (Sperrzone II), einschließlich 

des Kerngebiets, in Schweinehaltungsbetrieben ist ausgeschlossen, es sei 

denn, diese werden im Fall von Stroh, Gras und Heu für mindestens sechs 

Monate und im Fall von Getreide und sonstigen Erntegut mindestens 30 

Tage vor der Verwendung für Wildschweine unzugänglich gelagert oder 

einer Hitzebehandlung für mindestens 30 Minuten bei 70°C unterzogen. 

 

Jegliches Erntegut, bei dem eine Verwendung auf einem Schweinehal-

tungsbetrieb ausgeschlossen ist, kann ohne Lagerung oder Hitzebehand-

lung verwendet werden. 

 

Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnahmen von den Ziffern 1.1.2, 1.3.5., 

1.3.7, 1.3.8., 1.3.9. und 1.3.11 genehmigen. 

 

III. Befristung 

 

Die unter Ziffer I und II getroffenen Anordnungen sind so lange gültig, bis eine neue 

Allgemeinverfügung zur Bekämpfung der ASP bei Wildschweinen in Kraft tritt, 

längstens jedoch bis zum 06.02.2025. 

 

IV Weitere Anordnungen 

1. Die sofortige Vollziehung der Regelungen unter I. und II. dieser Allgemein-

verfügung wird hiermit angeordnet. 

 

2. Die Verfügung gilt an dem auf die ortsübliche Bekanntmachung folgen-

den Tag als bekannt gegeben. 
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B. Begründung 

 

Sachverhalt: 

 

Am 27.07.2024 wurde ein Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) bei einem 

Wildschwein bei Biblis im Landkreis Bergstraße bestätigt. Daher hat der Landrat 

des Landkreises Bergstraße den Ausbruch der ASP im Sinne des Art. 9 Absatz 2 der 

Verordnung (EU) 2020/689 vom 17. Dezember 2019 in der aktuell gültigen Fassung 

bei wildlebendem Schwein am 27.07.2024 amtlich festgestellt. Es handelt sich um 

ein sehr dynamisches Seuchengeschehen. 

 

Bei der ASP handelt es sich um eine Viruserkrankung von der Haus- und Wild-

schweine betroffen sind. Die Übertragung erfolgt durch direkten Kontakt mit infi-

zierten Tieren oder deren Kadavern, die Aufnahme von Speiseabfällen oder 

Schweinefleischerzeugnissen bzw. -zubereitungen sowie andere indirekte Über-

tragungswege (Fahrzeuge, kontaminierte Ausrüstungsgegenstände einschl. 

Jagdausrüstung, landwirtschaftlich genutzte Geräte und Maschinen, Kleidung). 

Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allge-

meinsymptome. Die Erkrankung betrifft alle Altersklassen und Geschlechter 

gleichermaßen und führt in der Mehrzahl der Fälle zum Tod des Tieres innerhalb 

einer guten Woche. 

 

Rechtliche Würdigung: 

 

Die in der Verordnung (EU) 2016/429 des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger 

Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) in der aktuell 
gültigen Fassung (Verordnung (EU) 2016/429) festgelegten seuchenspezifischen 

Bestimmungen zur Bekämpfung von Seuchen gelten gemäß Art. 5 für gelistete 

Seuchen und gemäß Art. 8 dieser Verordnung für gelistete Arten. 

 

Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt es sich gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a 

Ziffer III der Verordnung (EU) 2016/429 um eine gelistete Seuche, die gemäß Art. 9 

Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. der Durchführungsverord-

nung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 über die Anwendung 

bestimmter Bestimmungen zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kate-

gorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten und Artengrup-

pen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen dar-

stellen in der aktuell gültigen Fassung (Verordnung (EU) 2018/1882) der Kategorie 

A zugeordnet wird. Unter der Kategorie A sind Seuchen gelistet, die normaler-

weise nicht in der EU auftreten und für die in Deutschland unmittelbar Tilgungs-

maßnahmen ergriffen werden müssen, sobald sie nachgewiesen werden. Somit 

sind die in der Verordnung (EU) 2016/429 festgelegten seuchenspezifischen 
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Bestimmungen im Falle des Verdachts auf oder der amtlichen Bestätigung der 

Afrikanischen Schweinepest bei den in der Verordnung (EU) 2018/1882 gelisteten 

Arten (Suidae) anzuwenden. 

 

Gemäß Art. 4 Nr. 40 der Verordnung (EU) 2016/429 ist ein „Ausbruch“ das amtlich 
bestätigte Auftreten einer gelisteten Seuche oder einer neu auftretenden Seuche 

bei einem oder mehreren Tieren in einem Betrieb oder an einem sonstigen Ort, an 

dem Tiere gehalten werden oder sich befinden. 

 

Zu den Anordnungen: 

Zu I 

 

Ziffer I.1. 

 

Die Anordnung unter Ziffer 1 beruht auf Art. 3 Buchst. b der Durchführungsverord-

nung (EU) 2023/594 der Kommission. 

 

Ist der Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest bei einem Wildschwein amtlich 

festgestellt, so richtet die zuständige Behörde gemäß Art. 3 Buchst. b der Durch-

führungsverordnung (EU) 2023/594 der Kommission um die Abschuss- oder Fund-

stelle unverzüglich eine infizierte Zone ein. Die Festlegung der infizierten Zone ist 

damit zwingend vorgeschrieben. Hierbei wurden die nach Art. 63 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission sowie die nach Art. 64 Abs. 1 der Ver-

ordnung (EU) 2016/429 relevanten Faktoren, wie beispielsweise die Probenah-

menergebnisse, das Seuchenprofil, die geografische Lage sowie ökologische und 

hydrologische Faktoren, berücksichtigt. 

 

Gem. Art. 64 Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 bewertet und überprüft die 

zuständige Behörde die Seuchenlage fortlaufend und passt ggf. die Grenzen der 

Sperrzonen und legt ggf. zusätzliche Sperrzonen fest. 

 

Nach Art. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2051 wurden die mit dieser 

Allgemeinverfügung ausgewiesenen Gebiete in Anhang I Teil II der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2023/594 vom 23. Juli 2024 zur Änderung der Anhänge I und 

II der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 mit besonderen Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest als Sperrzone II gelistet. 

 

Zu II 

 

Die Rechtsgrundlagen der einzelnen Anordnungen sind in der Verordnung (EU) 

2016/429 vom 9. März 2016 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung ei-

niger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit („Tiergesundheitsrecht“) (ABl. L 84 
vom 31.3.2016, S. 1–208), der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 (ABl. EU Nr. L 
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174, S. 64) der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) 2016/429 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschrif-

ten für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen, der 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 der Kommission vom 16. März 2023 mit 

besonderen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen in Bezug auf die Afrikanische 

Schweinepest und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/605 

(ABl. L 79 vom 17.3.2023, S. 65–150) sowie der Verordnung zum Schutz gegen die 

Schweinepest und die Afrikanische Schweinepest (SchwPestV), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 16.07.2020 (BGBl. I S. 1700), enthalten. 

 

Gemäß Art. 8 Abs. 2 der Durchführungsverordnung 2023/594 sind die Seuchenbe-

kämpfungsmaßnahmen dieser Verordnung, die für Sperrzonen II gelten, auch in 

der infizierten Zone anzuwenden. 

 

Diese Verordnungen werden der Vollständigkeit halber und aus Gründen der 

Transparenz in der Begründung der einzelnen Ziffern nochmals aufgeführt. 

 

Die einzelnen getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen dienen dem legi-

timen Zweck, die Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest effektiv und 

schnellstmöglich einzudämmen. 

 

Jede einzelne der getroffenen Seuchenbekämpfungsmaßnahmen fördert diesen 

Zweck und ist geeignet, erforderlich und angemessen und damit verhältnismäßig. 

Die in dieser Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen greifen nicht auf un-

zulässige Weise in schützenswerte Rechtsgüter ein. Verhältnismäßigkeitserwägun-

gen zu den einzelnen Maßnahmen erfolgen untenstehend bei ihren jeweiligen 

Begründungen. 

 

Im Hinblick auf den Umfang der als infizierte Zone (Sperrzone II) ausgewiesenen 

Fläche, die unvorhersehbare Dynamik der Seuchenlage und der großen Bedeu-

tung der Seuchenbekämpfung für die Gesundheit der in der infizierten Zone 

(Sperrzone II) befindlichen Wild- und Hausschweine, die Landwirtschaft, den Han-

del sowie die Forstwirtschaft, sind die 

 

 

Landkreise und kreisfreien Städte auf das Verständnis der Betroffenen und der Be-

völkerung dringend angewiesen. 

 

Eine erfolgreiche und möglichst rasche Eindämmung und Bekämpfung der ASP in 

Hessen kann nur durch umsichtiges Handeln und die konsequente Befolgung die-

ser Allgemeinverfügung gelingen. 

 

Zu II. 1.1.1. 
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Die Anordnung beruht auf Art. 48 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594. 

Die genannte EU-Verordnung schreibt die Anwendung dieser Maßnahmen zwin-

gend vor. 

 

Zu II. 1.1.2. 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 49 Abs. 1 und Abs. 2 der Durchführungsverordnung 

(EU) 2023/594 sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung 

(EU) 2023/594 gelisteten Gebiete auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. c und i i.V. m. Art. 70 

Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der VO (EU) 2016/429. Diese Maßnahme ist geeignet, 

um eine Ausbreitung von ASP außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) zu ver-

hindern. Sie ist erforderlich, da eine Infektion von Wildschweinen und eine Konta-

mination von frischem Wildschweinefleisch oder Wildschweinfleischerzeugnissen, 

die aus der infizierten Zone (Sperrzone II) stammen, nicht sicher ausgeschlossen 

werden kann. Eine Verbringung dieser Produkte oder lebender und erlegter Wild-

schweine außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) birgt eine Gefahr der wei-

teren Ausbreitung der Seuche. Die Verbringung von frischem Wildschweinfleisch 

und Wildschweinfleischerzeugnissen kann nach den Voraussetzungen der Art. 51 

ff. der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 genehmigt werden. 

 

Zu II. 1.1.3 

 

Die Anordnung beruht auf §14d Abs. 7 der SchwPestV i.V.m. Art. 64 Abs. 2 Buchst. 

a) und Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. 

f) und i) der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 

und Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429. 

 

Diese Maßnahme stellt eine geeignete, vorbeugende Maßnahme zur Eindäm-

mung der ASP dar. Im Falle des Auftretens der Afrikanischen Schweinepest bei 

Wildschweinen ist es wichtig, dass infizierte Wildschweine nicht beunruhigt wer-

den. Eine Beunruhigung könnte dazu führen, dass infizierte Wildschweine in Berei-

che vertrieben werden, in denen bisher noch keine infizierten Wildschweine vor-

handen sind. Die Tierseuche könnte auf diese Weise immer weiter verschleppt 

werden. Auch Hunde können zur Verbreitung infizierten Trägermaterials beitra-

gen, indem sie es mit ihren Pfoten beim Laufen verteilen. Das infizierte Trägerma-

terial kann dann wiederum von anderen Tieren aufgenommen werden. Kommen 

Wild- oder Hausschweine damit in Kontakt, ist eine Infektion möglich. Eine Leinen-

pflicht trägt dazu bei, dass Halterinnen und Halter ihren Hund stets in Sichtweite 

führen und somit eingreifen können, bevor ihr Hund sich einem Wildschwein oder 

Kadaver nähert. Dadurch soll auch eine Beunruhigung und damit verbundene 

Versprengung möglicherweise infizierter Wildschweine vermieden werden. 
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Die Maßnahme stellt einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit von Hun-

dehalterinnen und Hundehaltern dar, steht jedoch in einem angemessenen Ver-

hältnis zum damit verfolgten Zweck. Die Folgen einer Versprengung infizierter Wild-

schweine würde einer Verbreitung der ASP maßgeblich fördern und könnte zu 

einer Verbreitung des Virus auch außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) füh-

ren. Gleiches gilt für die Verbreitung infizierten Trägermaterials durch einen Hund. 

Da dessen Bewegungsradius sich u.U. nicht nur innerhalb der Restriktionszone be-

findet, ist ohne Leinenpflicht innerhalb der Restriktionszone die Wahrscheinlichkeit 

einer Verbreitung der ASP über die Restriktionszone hinaus wesentlich erhöht. 

 

Regelungen im Hinblick auf die Leinenpflicht aus anderen Gesetzen, Verordnun-

gen oder sonstigen Rechtsakten bleiben von dieser Allgemeinverfügung unbe-

rührt. 

 

Zu II. 1.1.4. 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 64 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687. 

Diese Maßnahme ist geeignet, um eine Verbreitung der ASP zu verhindern. Sie ist 

erforderlich, da eine Infektion von Schweinen mit ASP bei der Veranstaltung von 

Messen, Versteigerungen oder ähnlichen Veranstaltungen, auf der sich eine Viel-

zahl von Tieren verschiedener Herkunftsbetriebe befinden, nicht ausgeschlossen 

ist. Ein Verbot der genannten Veranstaltungen ist daher dringend erforderlich. 

 

Diese Maßnahme ist auch angemessen. Die Berufsfreiheit von Viehhändlern und 

von Halterinnen und Haltern, die Schweine auf Märkten und Messen verkaufen, 

wird durch diese Maßnahme nur geringfügig beeinträchtigt. Der Handel mit 

Schweinen auf Märkten und Messen ist außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone 

II) nach wie vor ohne Einschränkungen möglich. 

 

Zu II 1.1.5. 

 

Die Maßnahme beruht auf Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 i.V.m. Art. 65 Abs. 1 

Buchst. i der Verordnung (EU) 2016/429. Gemäß Art. 65 Abs. 1 Buchst. i der Verord-

nung (EU) 2016/429 stellt die zuständige Behörde sicher, dass geeignete Maßnah-

men zum Schutz vor biologischen Gefahren angewendet werden, um eine Aus-

breitung des Erregers auf andere Schweine zu verhindern. Die Kadaver von Wild-

schweinen, die aufgrund einer Infektion mit dem Virus der Afrikanischen Schwei-

nepest verendet sind, enthalten große Mengen an Viruspartikeln, an denen sich 

andere Schweine leicht anstecken und die auch von anderen Tieren leicht weiter 

verbreitet werden können. Aus diesem Grund müssen die Kadaver unter Einhal-

tung strenger Hygienevorschriften entfernt werden. Um dies sicherzustellen, wer-

den sowohl die Fallwildsuche als auch die Bergung von professionellen Personen 

durchgeführt. 
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Nach Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. 64 Abs. 

2 Buchst. c der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 haben die Mitgliedstaaten 

in einer Situation wie der im Moment im Landkreis herrschenden sicherzustellen, 

dass sämtliche Körper von Wildschweinen beseitigt werden, unabhängig davon, 

ob diese getötet oder tot aufgefunden wurden. Die Erfüllung dieser Verpflichtung 

setzt voraus und verlangt, dass nach den zu beseitigenden Kadavern sorgsam 

gesucht wird. Die fachliche Einschätzung des Friedrich- Löffler-Instituts ist, dass ei-

ner sorgfältigen, aber schnellen Suche eine herausragende Bedeutung für die ef-

fektive Bekämpfung der Seuche zukommt. Nur so kann das Risiko einer weiteren 

Ausbreitung sicher reduziert werden. Die Kenntnis des Seuchenherdes ist außer-

dem Voraussetzung für effektive Bekämpfungsmaßnahmen, gleichzeitig ist nur so 

feststellbar, wo in der Situation der Ungewissheit zu ergreifende Maßnahmen ge-

lockert werden können. Die Begleitung durch waffentragende Personen ist zum 

Schutz der Fallwildsucher dringend geboten. Die Erfahrungen in anderen Ländern 

und die Anforderungen der EU an die Dokumentation der Suchen erfordern, dass 

auch professionelle Sucher eingesetzt werden.  

 

Im Hinblick auf die herausragende Bedeutung der Maßnahme ist daher im Rah-

men des Ermessens die Duldungsverpflichtung für betroffene Grundstückseigen-

tümer und Nutzer auszusprechen, zumal die Duldungsverpflichtung ohnehin nur 

eine geringe Eingriffsintensität hat. Die Grundstücke im Wald und in der Feldflur 

unterliegen ohnehin einem Betretungsrecht der Allgemeinheit. Häufig sind die an-

grenzenden Flächen in Ortsrandlagen ebenfalls frei betretbar. Sollten Grundstü-

cke eingefriedet sein, wird das Auffinden verendeter Tiere erfahrungsgemäß 

ebenfalls im Interesse der betroffenen Grundstückseigentümer und -besitzer sein. 

Im Hinblick auf die gemeinschaftsrechtliche Verpflichtung zur Beseitigung sämtli-

cher Kadaver muss jedoch in jedem Fall das Betreten solcher Grundstücke für 

Zwecke der Suche ebenfalls möglich sein. Im Ergebnis haben die Rechte der 

Grundstückseigentümer hier hinter den Zwecken der Tierseuchenbekämpfung zu-

rückzutreten. 

 

Nach Art. 65 Buchst. b der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 können „sons-
tige Tätigkeiten im Freien“ nach Ermessen der zuständigen Behörde zum Zwecke 

der Seuchenbekämpfung reguliert werden, um die Ausbreitung der ASP zu ver-

hindern. Im aktuellen Stadium der Seuchenbekämpfung ist das Auffinden von Ka-

davern von herausragender Bedeutung, um das Zentrum der Seuche zu identifi-

zieren und Maßnahmen sodann gezielt ergreifen zu können. Im Hinblick auf die 

Erforderlichkeit und Dringlichkeit der Suche ist die Pflicht zur Duldung des Betretens 

der Flächen durch Personen, die von der Veterinärbehörde mit der Suche von 

Kadavern beauftragt sind, eine verhältnismäßig geringfügige, von den Eigentü-

mern hinzunehmende Beeinträchtigung ihrer Rechte. Ferner ist es angesichts der 

Bedeutung des Tierschutzes (Art. 20a GG) geboten, auch die Nachsuche von 
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verunfalltem Wild zuzulassen, weil die so hervorgerufene Beunruhigung des Wildes 

der übergeordneten Zielsetzung nicht so abträglich ist und die Verhinderung des 

Tierleids daher überwiegt. 

 

Zu II 1.1.6. 

 

Die Anordnung beruht auf § 14d Abs. 5 c der SchwPestV i.V.m. Art. 64 Abs. 2 

Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. i), Art. 70 Abs. 

1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 der Verordnung (EU) 2016/429. Das Wegege-

bot ist eine geeignete Maßnahme, um eine Beunruhigung von möglicherweise 

mit ASP infizierten Wildschweinen und einer damit verbundenen Versprengung 

entgegenzuwirken. Wildschweine könnten sich durch Spaziergänger und andere 

Freizeitaktivitäten im Waldgebiet der infizierten Zone (Sperrzone II) gestört fühlen. 

Als Waldgebiet im Sinne dieser Anordnung gelten die in § 2 Abs. 1 des Bun-

deswaldgesetzes vom 2. Mai 1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436), genannten Flächen. Eine mildere, gleich effektive 

Maßnahme ist nicht ersichtlich. Vielmehr stellt das Wegegebot im Vergleich zu 

einem absoluten Betretungsverbot des Waldgebietes der infizierten Zone (Sperr-

zone II) bereits die mildere Maßnahme dar. 

 

Die geringe Einschränkung der aus dieser Maßnahme resultierenden allgemeinen 

Handlungsfreiheit und ggf. der Eigentumsfreiheit ist im Hinblick auf das mit der 

Maßnahme verfolgte Ziel angemessen. Die Maßnahme dient der Eindämmung 

einer ansteckenden, für Wild- und Hausschweine in der Regel tödliche verlaufen-

den Seuche. 

 

Vom Wegegebot nicht betroffen sind Personen, die aus dienstlichen Gründen o-

der zur Jagdausübung nach Ziffer II 1.2.1 das Waldgebiet der infizierten Zone 

(Sperrzone II) betreten müssen sowie Personen, die durch den jeweiligen Landkreis 

oder durch Land Hessen zur Durchführung von Maßnahmen zur Bekämpfung der 

ASP oder damit in Zusammenhang stehenden Handlungen eingesetzt werden. 

 

Auch Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und deren Beauftragte können das 

Waldgebiet zum Zwecke der notwendigen Bewirtschaftung ihres Waldgrund-

stücks abseits der in Ziffer II 1.1.6. genannten Wege betreten. 

 

Zu II 1.1.7. 

 

Gemäß Art. 65 Abs. 1 Buchst i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2, Art. 71 Abs. 1 

der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 14d Abs. 2c) Nr. 1-3 der SchwPestV kann 

die zuständige Behörde für die infizierte Zone (Sperrzone II) Maßnahmen zur Ab-

sperrung, insbesondere durch Errichten einer Umzäunung ergreifen, sofern sich 

dort Wildschweine aufhalten, die an der ASP erkrankt sind, bei denen der 
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Verdacht auf ASP besteht oder bei denen nicht auszuschließen ist, dass sie das 

Virus der ASP aufgenommen haben, soweit es aus Gründen der Tierseuchenbe-

kämpfung unerlässlich ist. Aufgrund der bereits bestätigten Nachweise bei Wild-

schweinen in der ausgewiesenen infizierten Zone (Sperrzone II) ist davon auszuge-

hen, dass sich in diesem Gebiet mit dem Virus der ASP infizierte Wildschweine auf-

halten. 

 

Die Einrichtung von Zäunen ist dringend geboten, um den Infektionsherd zu be-

grenzen und damit eine Ausbreitung des Seuchengeschehens zu verhindern. 

Durch die Errichtung von Zäunen sollen potentiell infizierte Wildschweine zumin-

dest kurzfristig in räumlich eng begrenzten Gebieten gehalten werden. Erkranktes 

Schwarzwild soll ebenfalls in diesem räumlich begrenzten Gebiet gehalten und 

dadurch eine Einschleppung der Tierseuche in andere Gebiete vermieden wer-

den. 

 

Diese Seuchenbekämpfungsmaßnahme ist geeignet, erforderlich und angemes-

sen und damit verhältnismäßig, die Afrikanische Schweinepest zu bekämpfen und 

greift nicht in unzulässiger Weise in schützenswerte Rechtsgüter ein. Wegen der 

erheblichen Folgen der Afrikanischen Schweinepest für die gesamte Region und 

den damit verbundenen massiven volkswirtschaftlichen Schäden, insbesondere 

auch wegen der drohenden Gesundheitsgefahren für Tiere, war diese Schutz-

maßregelung anzuordnen, um das Risiko einer Weiterverbreitung bzw. eine Ge-

sundheitsgefährdung empfänglicher Tiere in engerer und weiterer Umgebung zu 

reduzieren. Nur wenn diese Maßnahme sofort und umfassend ergriffen und ein-

gehalten wird, kann eine mögliche Ausbreitung des Virus verhindert werden. Die 

effektive Verhinderung erheblicher tiergesundheitlicher und wirtschaftlicher Schä-

den ist höher zu bewerten als das entgegenstehende Interesse einzelner, von den 

Folgen der getroffenen Anordnung verschont zu werden. Erschwernisse bei der 

Bewirtschaftung oder beim Zutritt in der freien Landschaft sind hinzunehmen. Ge-

genläufige persönliche Interessen Einzelner, die der Anordnung der Umzäunung 

entgegenstehen, wiegen nicht so schwer und müssen dementsprechend zurück-

treten. 

 

Zu II 1.2.1. 

 

Gem. Art. 65 Buchst. b der Verordnung (EU) 2020/687 kann die zuständige Be-

hörde Jagdaktivitäten nach ihrem Ermessen regulieren, um eine Ausbreitung der 

ASP zu verhindern. Zum jetzigen Zeitpunkt muss die Ausübung der Jagd in der infi-

zierten Zone (Sperrzone II) grundsätzlich verboten werden, um eine Beunruhigung 

und damit mögliche Versprengung infizierter Wildschweine zu verhindern. Davon 

ausgenommen sind nach Buchst. a bestimmte jagdliche Maßnahmen zur Nach-

suche von Unfallwild aus Tierschutzgründen, bei denen das Risiko einer Verspren-

gung verringert ist. Ausgenommen ist darüber hinaus auch das Ausbringen von 
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Kirrmaterial und das Anlegen von Kirrstellen, beides nach näherer Bestimmung der 

Veterinärbehörde (Buchst. b). Dies kann dazu beitragen, dass die infizierten Wild-

schweine in der infizierten Zone (Sperrzone II) verbleiben. Mit der Ausnahme unter 

Buchst. c wird die rechtliche Voraussetzung für die Anlage und den Einsatz von 

Saufängen zur Reduzierung des Schwarzwildbestandes in der infizierten Zone ge-

schaffen. Mit Saufängen geht keine Beunruhigung wie bei anderen Jagdmetho-

den einher, die eine Abwanderung nach außen zur Folge haben kann. 

 

Davon ausgenommen sind nur solche jagdlichen Maßnahmen, die im Zusam-

menhang mit der Suche nach Kadavern von Wildschweinen verbunden sind, ein-

schließlich des aus Tierschutzgründen erforderlichen Erlösens schwerkranken 

Wilds. 

 

Mit Buchst. d) soll im Interesse des Tierschutzes ist es gebotenermöglicht werden, 

das tierschutzrechtlich ermöglicht werden, schwerkranken Wildes zu erlösen, wel-

ches durch die mit der Kadaversuche beauftragten Personen aufgefunden wird. 

Dies ist tierschutzrechtlich geboten. Zudem soll das Erlegen von Wildschweinen, 

die die mit der Kadaversuche beauftragte Personen angreifen, zu erlaubt sein. 

Da mit der Beauftragung die Befugnis einhergeht, Waffen zu führen, erfolgt die 

Beauftragung in Textform und wird beim Landkreis dokumentiert. Die Befugnisse 

stehen grundsätzlich auch den Jagdausübungsberechtigten zu 

 

Zu II. 1.2.2. 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. d) ii), 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 

der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. Art. 63 Abs. 2 Buchst. a und Art. 64 Abs. 2 

Buchst. c) der Verordnung (EU) 2020/687. In der infizierten Zone (Sperrzone II) müs-

sen sämtliche Kadaver von Wildschweinen unschädlich beseitigt werden. Kada-

ver infizierter Wildschweine enthalten große Mengen an Viruspartikeln, sodass sich 

andere Schweine leicht an diesen anstecken können. Aus diesem Grund müssen 

die Kadaver schnell aus dem Wald entfernt werden. Dabei sind strenge Hygiene-

vorschriften zu beachten, um eine Verschleppung des Virus zu vermeiden. Daher 

erfolgt die Bergung von speziell dafür ausgebildeten Bergeteams. 

 

Diese Maßnahme ist außerdem geeignet, um einen Überblick über die Verbrei-

tung der ASP zu gewinnen und aktuelle Lagepläne, die für ein effektives Krisen-

management und die Planung weiterer Maßnahmen unerlässlich sind, zu erstel-

len. Die Meldung verendet aufgefundener Wildschweine zzgl. der unter Ziffer II 

1.2.2. genannten Informationen ist dafür unerlässlich. 

 

Zu II. 1.2.3. 
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Die Anordnung beruht auf § 14d Abs. 5 Nr. 4 der SchwPestV i.V.m. Art. 64 Abs. 2 

Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. f und i und 

Art. 70 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429. 

 

Sie ist geeignet, um einer Infektion von Hausschweinen mit ASP vorzubeugen. In 

Anbetracht der Infektionsgefahr, die nicht nur für Wildschweine, sondern auch für 

Hausschweine besteht, sollten Wildschweinkadaver und solche Gegenstände, 

die damit in Berührung gekommen sind, keinesfalls in einen schweinehaltenden 

Betrieb verbracht werden. Mildere, gleich effektive Maßnahmen sind nicht er-

sichtlich. Gegenstände, die mit Wildschweinen in Berührung gekommen sind, soll-

ten trotz Desinfektion nicht in einen schweinehaltenden Betrieb verbracht wer-

den, da die Desinfektion fehlerhaft vorgenommen werden kann. 

 

Zu II. 1.3.1. 

 

Die Anordnung beruht auf § 14d Abs. 4 Nr. 1 der SchwPestV i.V.m. Art. 70 Abs. 1 

Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 

64 Abs. 2 Buchst. a der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687. Diese Anordnung 

ist geeignet, um der zuständigen Behörde einen Überblick über potenziell gefähr-

dete Betriebe in der Restriktionszone zu verschaffen. Verendete, erkrankte oder 

fieberhafte Schweine können ein möglicher Indikator für eine Infektion mit ASP 

sein. Die Anzahl der gehaltenen Schweine gibt Aufschluss darüber, wie viele Tiere 

potenziell von einem Ausbruch der ASP in einem bestimmten Betrieb betroffen 

sein könnten. Die zuständige Behörde benötigt diese Information zeitnah, um in 

angemessener Schnelligkeit Maßnahmen zur Eindämmung der Seuche treffen zu 

können. Ein Eingriff in Rechtsgüter der Betriebe, die diese Zahlen mitteilen müssen, 

insbesondere in die Berufsfreiheit, ist geringfügig und steht daher nicht außer Ver-

hältnis zum angestrebten Zweck der Maßnahme. Zu berücksichtigen ist dabei, 

dass die Pflicht zur Meldung des Bestandes und etwaiger Krankheitsfälle letztlich 

auch dem Schutz der Betriebe der Betroffenen dient. 

 

Zu II. 1.3.2-1.3.4. 

 

Die Anordnung 1.3.2. beruht auf § 14d Abs. 4 Nr. 3 der SchwPestV i. V. m. Art. 64 

Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. f und i, 

Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2016/429. 

 

Die Anordnung 1.3.3. beruht auf § 14d Abs. 4 Nr. 5 der SchwPestV i.V.m. Art. 64 

Abs. 2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. f und i, 

Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2016/429. 
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Die Anordnung 1.3.4. beruht auf § 14d Abs. 4 Nr. 4 der SchwPestV i.V.m. Art. 64 

Abs. 1 und Abs. 2 Buchst. a) der Verordnung (EU) 2020/687 i.V.m. Art. 65 Abs. 1 

Buchst. b, f und i , Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) 2016/429. 

 

Diese Anordnungen sind geeignet, einer Verschleppung des ASP-Virus von Wild-

schweinen in Schweinehaltungen vorzubeugen bzw. einen solchen Eintrag früh-

zeitig zu erkennen. Mildere Mittel sind nicht ersichtlich. Desinfektion und die für 

Wildschweine unzugängliche Aufbewahrung von Futter, Einstreu und sonstigen 

Gegenständen sind unerlässliche Vorsichtsmaßnahmen. 

 

Eine virologische Untersuchung verendeter und erkrankter Schweine, bei denen 

der Verdacht auf ASP nicht sicher ausgeschlossen werden kann, ist zwingend er-

forderlich, um einen Eintrag des Virus bei gehaltenen Schweinen zu erkennen und 

eine weitere Verbreitung verhindern zu können. Würden diese Maßnahmen nicht 

angeordnet, bestünde die Gefahr, dass sich das in einen Betrieb eingeschleppte 

Virus weiter ausbreitet und erhebliche Schäden verursacht. 

 

Zu II 1.3.5 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 9 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 gelisteten Gebiete auf Art. 65 Buchst. a) der VO (EU) 2020/687 i. V. m. 

Art. 65 Abs. 1 Buchst. c und i und Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der VO (EU) 

2016/429. 

 

Nach Art. 9 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 verbietet die zu-

ständige Behörde die Verbringungen von Schweinen innerhalb und außerhalb 

der infizierten Zone (Sperrzone II). Nach Art. 65 Buchst. a) der VO (EU) 2020/687 i. 

V. m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. C und i und Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 der VO 

(EU) 2016/429 ergreift die zuständige Behörde die erforderlichen Seuchenbe-

kämpfungsmaßnahmen und kann das Verbringen von gehaltenen Tieren geliste-

ter Arten regulieren. 

 

Diese Maßnahme ist geeignet, um eine weitere Seuchenausbreitung zu verhin-

dern. Da die zuständigen Behörden unter den in Art. 9 Abs. 2 und 3 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2023/594 genannten Voraussetzungen Ausnahmen von 

diesem Verbot genehmigen können, ist diese Maßnahme auch verhältnismäßig. 

 

Zu II 1.3.6 

 

Die Anordnung beruht auf § 14d Abs. 5 Nr. 1 der SchwPestV i. V. m. Art. 64 Abs. 2 

Buchst. a und Art. 65 Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 65 Abs. 
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1 Buchst. c, f und i, Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der 

Verordnung (EU) 2016/429. 

 

Diese Anordnung ist geeignet, einer Verschleppung des ASP-Virus in Hausschwei-

nehaltungen vorzubeugen. Die Anordnung ist auch erforderlich, da bei einem 

Treiben von Schweinen auf öffentlichen Straßen und Wegen in der infizierten Zone 

(Sperrzone II) ein Kontakt der Tiere mit infiziertem Trägermaterial nicht ausge-

schlossen werden kann. Mildere Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Ein Treiben auf 

öffentlichen Straßen und Wegen wäre im Hinblick auf das Infektionsgeschehen 

und die unvorhersehbare Dynamik der Seuchenlage ein nicht zu vertretender Ri-

sikofaktor. 

 

Die Maßnahme ist auch im Hinblick auf die Berufsfreiheit betroffener Halterinnen 

und Halter angemessen. Sie stellt nur einen geringen Einfluss auf betriebliche Ab-

läufe dar, da das Treiben auf betrieblichen Wegen und eingezäunten Arealen 

unter den in Ziffer 1.3.6 genannten Voraussetzungen möglich ist. 

 

Zu II 1.3.7 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 8 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 gelisteten Gebiete auf Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 i. V. m. Art. 65 

Abs. 1 Buchst. c und i der VO (EU) 2016/429. 

 

Nach Art. 8 Abs. 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 verbietet die zu-

ständige Behörde Verbringungen in andere Mitgliedstaaten und Drittländer von 

Schweinen und von diesen gewonnenen Erzeugnissen aus der infizierten Zone 

(Sperrzone II). 

 

Das Verbot des Verbringens von Erzeugnissen, die von Schweinen gewonnen wur-

den, die in der infizierten Zone (Sperrzone II) gehalten wurden, in andere Mitglieds-

staaten oder Drittländer ist eine geeignete Maßnahme, um zu verhindern, dass 

durch möglicherweise infizierte Tiere und kontaminierte Erzeugnisse eine Verbrei-

tung der ASP aus der infizierten Zone (Sperrzone II) über große Distanzen erfolgt. 

Diese Maßnahme ist erforderlich und verhältnismäßig. Die Maßnahme stellt einen 

Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der jedoch im Hinblick auf die Bedeutung der Seu-

cheneindämmung für den weltweiten Handel mit Erzeugnissen, die von Schwei-

nen gewonnen werden, durch überwiegende Interessen des öffentlichen Interes-

ses gerechtfertigt und angemessen ist. Wenn ASP durch kontaminierte Erzeugnisse 

in Gebiete außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) verschleppt wird, sind die 

wirtschaftlichen Schäden, die damit einhergehen um ein Vielfaches höher als bei 

konsequenter Befolgung eines zeitlich begrenzten Verbringungsverbotes im 
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Seuchenfall. Des Weiteren kann die zuständige Behörde Ausnahmen von diesem 

Verbot nach Maßgabe der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 genehmi-

gen. 

 

Zu II 1.3.8 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 10 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 gelisteten Gebiete auf Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 i. V. m. 65 Abs. 

1 Buchst. c und i der VO (EU) 2016/429. Nach diesen Vorschriften verbietet die 

zuständige Behörde zwingend die Verbringung von Sendungen von Zuchtmate-

rial, das von Schweinen gewonnen wurde, die in der infizierten Zone (Sperrzone II) 

gehalten wurden, in Gebiete außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II). Damit 

wird verhindert, dass durch möglicherweise kontaminiertes Zuchtmaterial eine 

Verbreitung der Afrikanischen Schweinepest in andere Betriebe erfolgen kann. 

Die Maßnahme stellt einen Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der jedoch im Hinblick 

auf die Bedeutung der Seucheneindämmung für den weltweiten Handel mit 

Zuchtmaterial angemessen ist. Wenn ASP durch kontaminiertes Zuchtmaterial in 

Gebiete außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) verschleppt wird, sind die 

wirtschaftlichen Schäden, die damit einhergehen, um ein Vielfaches höher als bei 

konsequenter Befolgung eines zeitlich begrenzten Verbringungsverbotes im Seu-

chenfall. Die Verbringung von Zuchtmaterial ist nur nach Genehmigung der zu-

ständigen Behörde, unter bestimmten Voraussetzungen nach Maßgabe der Art. 

10 Abs. 2 und 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 möglich. 

 

Zu II 1.3.9 

 

Die Anordnung beruht auf Art. 12 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 sowie hinsichtlich der noch nicht in der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594 gelisteten Gebiete auf Art. 65 Abs. 1 Buchst. c und i und Art. 70 Abs. 1 

Buchst. b und Abs. 2 der VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 64 Abs. 2 Buchst. a der VO 

(EU) 2020/687. 

 

Aufgrund der großen Widerstandsfähigkeit des Virus stellen frisches Fleisch und 

Fleischerzeugnisse, einschließlich Tierdarmhüllen, das bzw. die von Schweinen ge-

wonnen wurden, die in der infizierten Zone (Sperrzone II) gehalten wurden, eine 

erhebliche Infektionsquelle für empfängliche Tiere dar. Daher ist der Verkehr die-

ser Waren einzuschränken. 

 

Die Maßnahme stellt einen Eingriff in die Berufsfreiheit dar, der jedoch im Hinblick 

auf die Bedeutung der Seucheneindämmung für den weltweiten Handel mit 

Schweinen, Schweinefleisch und Fleischerzeugnissen aus Schweinefleisch ange-

messen ist. Wenn ASP durch kontaminiertes Fleisch oder kontaminierte 
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Fleischerzeugnisse in Gebiete außerhalb der infizierten Zone (Sperrzone II) ver-

schleppt wird, sind die wirtschaftlichen Schäden, die damit einhergehen um ein 

Vielfaches höher als bei konsequenter Befolgung eines zeitlich begrenzten Ver-

bringungsverbotes im Seuchenfall. 

 

Eine Verbringung ist nur nach Genehmigung der zuständigen Behörde, unter be-

stimmten Voraussetzungen nach Maßgabe der Art. 12 Abs. 2 und 3 der Durchfüh-

rungsverordnung (EU) 2023/594 möglich. 

 

Zu II 1.3.10 

 

Die Anordnung beruht auf § 14d Abs. 4 Nr. 6. der SchwPestV i. V. m. Art. 64 Abs. 

2 Buchst. a der Verordnung (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 65 Abs. 1 Buchst. f und i, 

Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 sowie Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 

2016/429. 

 

Wie auch die Verfügung unter Ziffer II 1.1.3. stellt diese Verfügung eine weitere 

geeignete, vorbeugende Maßnahme zur Eindämmung der ASP dar. Im Falle des 

Auftretens der ASP bei Wildschweinen ist es wichtig, dass infizierte Wildschweine 

nicht beunruhigt werden. Eine Beunruhigung könnte dazu führen, dass infizierte 

Wildschweine in Bereiche vertrieben werden, in denen bisher noch keine infizier-

ten Wildschweine vorhanden sind. Die Tierseuche könnte auf diese Weise immer 

weiter verschleppt werden. 

 

Hunde können zur Verbreitung infizierten Trägermaterials beitragen, indem sie es 

mit ihren Pfoten beim Laufen verteilen. Das infizierte Trägermaterial kann dann 

wiederum von anderen Tieren aufgenommen werden. Kommen Wild- oder 

Hausschweine damit in Kontakt, ist eine Infektion möglich. 

 

Die Maßnahme stellt einen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit dar, steht 

jedoch in einem angemessenen Verhältnis zum damit verfolgten Zweck. Die Fol-

gen einer Versprengung infizierter Wildschweine würde eine Verbreitung der ASP 

maßgeblich fördern und könnte zu einer Verbreitung des Virus auch außerhalb 

der infizierten Zone (Sperrzone II) führen. Gleiches gilt für die Verbreitung infizier-

ten Trägermaterials durch einen Hund. Da dessen Bewegungsradius sich u.U. 

nicht nur innerhalb der Restriktionszone befindet, ist die Wahrscheinlichkeit einer 

Verbreitung der ASP ohne diese Maßnahme außerhalb der Restriktionszone we-

sentlich erhöht. 

 

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass für Hunde außerhalb des Betriebsge-

ländes in der infizierten Zone (Sperrzone II) die Leinenpflicht aus Ziffer II 1.1.3. 

greift. 
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Zu II 1.3.11 

 

Die Regelung beruht auf Art. 11 Abs. 1 der Durchführungsverordnung (EU) 

2023/594. Aufgrund der großen Widerstandsfähigkeit des Virus stellen Tierische 

Nebenprodukte, die von Schweinen gewonnen wurden, die in der infizierten 

Zone (Sperrzone II) gehalten wurden, eine erhebliche Infektionsquelle für emp-

fängliche Tiere dar. Daher ist der Verkehr dieser Waren einzuschränken. 

Ausnahmen von diesem Verbot können nach Maßgabe der Art. 11 Abs. 2 und 3 

i.V.m. 35 ff. der Durchführungsverordnung (EU) 2023/594 genehmigt werden. 

 

Zu II 1.3.12 

 

Die Verfügungen beruhen auf Art. 8 Abs. 2 VO (EU) 2023/594 i. V. m. Art. 64 Abs. 

2 Buchst. a der VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 70 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 2 und 

Art. 71 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/429. Danach kann die zuständige Be-

hörde in der infizierten Zone (Sperrzone II) Risikominderungsmaßnahmen und ver-

stärkte Maßnahmen zum Schutz vor biologischen Gefahren treffen, um eine Aus-

breitung der Seuche der Kategorie A ausgehend von den betroffenen Tieren 

und der infizierten Zone (Sperrzone II) auf nicht infizierte Tiere oder auf Menschen 

zu verhindern. 

 

Gemäß § 14d Abs. 5 Nr. 5 SchwPestV ist die Verwendung von Gras, Heu und 

Stroh, das in der infizierten Zone (Sperrzone II) gewonnen worden ist, zur Verfütte-

rung an oder als Einstreu oder Beschäftigungsmaterial für Schweine verboten, es 

sei denn, es wird bestimmten Behandlungen unterzogen. Um eine Nutzung des 

Ernteguts oder daraus gewonnener 

 

Erzeugnisse zu ermöglichen und gleichzeitig eine Ausbreitung der Afrikanischen 

Schweinepest zu verhindern, ist das Inverkehrbringen an bestimmte Erfordernisse 

zu knüpfen, um das Risiko einer Verbreitung weitestgehend zu minimieren. Dabei 

sind an die Verwendung in schweinehaltenden Betrieben strengere Vorausset-

zungen zu stellen als in Fällen, in denen dies ausgeschlossen ist. 

 

Eine Verwendung in sonstiger Weise ist möglich, soweit eine Virusbelastung nach 

einer entsprechenden Behandlung ausgeschlossen ist. 

 

Soweit die Verwendung in einem schweinehaltenden Betrieb aufgrund der be-

stimmungsgemäßen Verwendung des Ernteguts (bspw. Braugerste) vollständig 

ausgeschlossen ist, ist die Verwendung auch ohne Lagerung oder Hitzebehand-

lung möglich. 

 

Die Anordnung ist somit erforderlich und fachlich geboten. 
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Zu III 

 

Die in dieser Allgemeinverfügung getroffen Anordnungen sollen aus Gründen der 

Verhältnismäßigkeit nur so lange gelten, wie sie zur Eindämmung der ASP in dem 

in Ziffer I bestimmten Gebiet erforderlich sind. Zunächst ist ein Geltungszeitraum 

von sechs Monaten vorgesehen. 

 

Die zuständige Behörde kann diese Allgemeinverfügung jedoch bereits vor Ab-

lauf dieser Frist ergänzen oder ändern. 

 

Zu IV 

 

Ziffer III. 1. 

 

Diese Allgemeinverfügung sofort vollziehbar gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 der 

Verwaltungsgerichtsordnung. Widerspruch und Anfechtungsklage haben keine 

aufschiebende Wirkung. 

 

Die Anordnung ist im öffentlichen Interesse erforderlich, um eine Verschleppung 

des Seuchenerregers zu verhindern. Bei der Afrikanischen Schweinepest handelt 

es sich um eine schwerwiegende Erkrankung. Ohne die sofortige Geltung der für 

die Sperrzonen normierten Regelungen steigt die Gefahr, dass sich die Krankheit 

weiter ausbreitet und dadurch erhebliche Schäden verursacht werden. Dies kann 

jedoch im öffentlichen Interesse an einer effektiven und schnellen Tierseuchen-

bekämpfung nicht hingenommen werden. Angesichts der Möglichkeit, dass auf-

grund des Seuchengeschehens rigorose Handelsbeschränkungen gegenüber 

der Bundesrepublik Deutschland oder Teilen davon verhängt werden, was mas-

sive volkswirtschaftliche Schäden und Existenzgefährdungen Einzelner zur Folge 

haben könnte, sowie der Möglichkeit, dass für eine Vielzahl von Tieren erhebliche 

Gesundheitsgefahren drohen, kann sich die Behörde nicht auf die aufschiebende 

Wirkung etwaiger Rechtsbehelfe und der damit verbundenen zeitlichen Verzöge-

rungen hinsichtlich der Bekämpfung der Tierseuche einlassen. Private Interessen, 

die der Anordnung der sofortigen Vollziehung entgegenstehen, müssen daher zu-

rückstehen. 

 

Ziffer III. 2 

 

Ziffer III. 2 der Verfügung beruht auf § 41 Abs. 4 S. 3 und 4 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes (VwVfG) i.V.m. § 1 Landesverwaltungsverfahrensgesetz Rheinland-

Pfalz. Gemäß § 41 Abs. 4 S. 3 VwVfG gilt bei öffentlicher Bekanntgabe eines Ver-

waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als 

bekannt gegeben. Nach § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG kann in einer 
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Allgemeinverfügung ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühestens der auf 

die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt werden. Von letzterem wird Ge-

brauch gemacht, da die Sperrmaßnahmen im Interesse einer wirksamen Seu-

chenbekämpfung unverzüglich greifen müssen. 

 

IV. Rechtliche Hinweise: 

 

Hinweise zu Ordnungswidrigkeiten bei Zuwiderhandlung 

 

Bestimmte Zuwiderhandlungen können gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 8 des Tiergesund-

heitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBl I S. 1324) i.V.m. § 25 SchwPestV mit einer 

Geldbuße bis zu 30.000 Euro als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. 

 

V. Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-

gabe Widerspruch bei der Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises, 67063 Ludwigs-

hafen am Rhein, Europaplatz 5, schriftlich, in elektronischer Form nach § 3 a Abs. 

2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur Niederschrift erhoben werden. 

 

Ludwigshafen, den 05.08.2024 

gez. 

 

 

 

Clemens Körner 

Landrat 

 

Anlage:  

Lagekarte infizierte Zone ASP 

 

 
S A T Z U N G 

 
der Stadt Frankenthal (Pfalz) 

über die Einrichtung eines Beirates für Migration und Integration 
(Integrationssatzung – IntS) 

vom 02.08.2024 
 
Der Stadtrat der Stadt Frankenthal (Pfalz) hat aufgrund des § 24 Gemeindeord-
nung (GemO) i.d.F. vom 31. Januar 1994 (GVBl. S.153), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133), in Verbindung mit § 56 GemO 
folgende Satzung beschlossen: 
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1. Abschnitt - Grundlagen 
 
§ 1  Einrichtung und Aufgaben 
 
(1) Um die Teilnahme der Einwohnerinnen und Einwohner mit Migrationshinter-
grund an der Gestaltung der kommunalen Integrationspolitik zu fördern, ihre Er-
fahrungen und Kompetenzen zu nutzen, richtet die Stadt Frankenthal (Pfalz) einen 
Beirat für Migration und Integration (nachfolgend Beirat) ein. 
 
(2) Aufgabe des Beirates ist unter anderem die Förderung und Sicherstellung der 
Integration in Frankenthal (Pfalz). Gemäß der Definition des Strategischen Integ-
rationskonzeptes der Stadt ist Integration ein dauerhafter und wechselseitiger Pro-
zess zur Realisierung eines gleichberechtigten Zusammenlebens der in Frankent-
hal (Pfalz) wohnenden Menschen verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Re-
ligionen. 
 
(3) Der Beirat kann über alle Angelegenheiten beraten, die in seinem Aufgaben-
bereich liegen. Gegenüber den Organen der Stadt Frankenthal (Pfalz) kann er 
sich hierzu äußern, soweit Selbstverwaltungsaufgaben der Stadt betroffen sind.  
 
 (4) Auf Antrag des Beirates hat die Oberbürgermeisterin, der Oberbürgermeister 
Angelegenheiten im Sinne des Absatz 3 Satz 2 dem Stadtrat zur Beratung und 
Entscheidung vorzulegen. Die bzw. der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter 
ist berechtigt, bei der Beratung dieser Angelegenheiten an Sitzungen des Stadt-
rates oder seiner Ausschüsse mit beratender Stimme teilzunehmen. Weiteres re-
gelt die Geschäftsordnung der Stadt Frankenthal (Pfalz). Der Beirat soll zu Fragen, 
die ihm vom Stadtrat, einem Ausschuss oder der Oberbürgermeisterin, dem Ober-
bürgermeister vorgelegt werden, Stellung nehmen. 
 
(5) Über die Grundlagen sowie Ziele, Zwecke und Auswirkungen von Planungen 
und Vorhaben der Stadt Frankenthal (Pfalz), die den Aufgabenbereich des Beira-
tes in besonderer Weise betreffen, soll der Beirat rechtzeitig informiert und gehört 
werden. 
 

(6) Der Beirat erstellt jeweils zur Mitte und zum Ende der Zeit, für die er gewählt ist, 
einen Bericht über seine Tätigkeit, der dem Stadtrat vorgelegt wird. 
 
(7) Die Stadtverwaltung berät und unterstützt den Beirat bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben und führt seine Geschäfte. 
 
§ 2 Mitglieder des Beirates 
 
(1) Die Zahl der gewählten Mitglieder beträgt elf, die Gesamtzahl der Mitglieder 
höchstens sechzehn. Absatz 2 bleibt unberührt. Zusätzlich zu den gewählten Mit-
gliedern können bis zu fünf weitere Mitglieder in den Beirat berufen werden. Die 
Zahl der berufenen Mitglieder darf ein Drittel der Gesamtzahl der Mitglieder wäh-
rend der Wahlzeit nicht übersteigen (Drittelregelung). 
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(2) Wird die in Absatz 1 Satz 1 bestimmte Zahl gewählter Mitglieder des Beirats 
unterschritten, weil weniger Personen gewählt oder Sitze im Beirat nach dem Aus-
scheiden von Mitgliedern nicht mehr besetzt werden können, tritt diese Zahl an 
die Stelle der in Absatz 1 Satz 1 bestimmte Zahl der gewählten Mitglieder.  
 
(3) Die gewählten Mitglieder des Beirates werden von dem in § 56 Absatz 2 Satz 2 
GemO näher bestimmten Kreis der Wahlberechtigten in allgemeiner, gleicher, 
geheimer, unmittelbarer und freier Wahl für die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
Für die Wahl gelten die Bestimmungen des 2. Abschnitts.  
 
(4) Die berufenen Mitglieder werden nach den Grundsätzen des § 45 GemO ge-
wählt. Die berufenen Mitglieder haben Stimmrecht. Wird die Drittelregelung wäh-
rend der Wahlzeit des Beirates überschritten, erfolgt eine erneute Bestellung aller 
berufenen Mitglieder. 
 
§ 3 Vorsitz und Stellvertretung, Geschäftsordnung 
 
Der Beirat wählt in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte eine Vorsit-
zende oder einen Vorsitzenden und bis zu zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertre-
ter. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der Geschäftsordnung des Stadtrats. 
 
 
2. Abschnitt - Wahltag, Wahlsystem, Wahlverfahren 
 
§ 4 Wahltag  
 
Den Wahltag bestimmt der Stadtrat nach Anhörung des Beirats. Der Wahltag 
muss ein Sonntag sein. Die Entscheidung ist bis zum 69. Tag vor der Wahl bekannt-
zumachen.  
 
§ 5 Wahlsystem  
 
(1) Die gewählten Mitglieder des Beirats werden nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl auf der Grundlage zugelassener Wahlvorschläge gewählt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen, wie gewählte Mitglieder des Beirates zu wählen sind. 
Die wählbaren Personen sind in der Reihenfolge der für sie abgegebenen Stim-
men gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden des 
Wahlausschusses zu ziehende Los.  
 
(2) Vergibt der Wähler mehr Stimmen, als ihm zustehen, so ist die Stimmabgabe 
insgesamt ungültig.  
 
§ 6 Wahlorgane  
 
(1) Die Wahlleitung obliegt der Oberbürgermeisterin, dem Oberbürgermeister; 
bei Verhinderung dem Bürgermeister, bei dessen Verhinderung dem zur allge-
meinen Vertretung berufenen Beigeordneten. Die Wahlleiterin bzw. der Wahllei-
ter leitet die Vorbereitung und Durchführung der Wahl in der Stadt Frankenthal 
(Pfalz) nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen. Mit der Führung der 
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laufenden Wahlgeschäfte kann eine Beigeordnete, ein Beigeordneter oder eine 
städtische Bedienstete oder ein städtischer Bediensteter beauftragt werden.  
 
(2) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter hat im Wahlausschuss den Vorsitz inne. Sie 
bzw. er beruft die Mitglieder des Wahlausschusses spätestens am 47. Tag vor der 
Wahl. Die zum Beirat Wahlberechtigten sollen im Wahlausschuss hinsichtlich der 
Nationalitäten angemessen vertreten sein. Der Wahlausschuss entscheidet über 
die Zulassung der Wahlvorschläge und stellt das Wahlergebnis fest. Der Wahlaus-
schuss tagt öffentlich und ist bei Anwesenheit des Vorsitzenden ohne Rücksicht 
auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 
 
(3) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter bestellt für jeden Stimmbezirk einen Wahl-
vorstand. Er beruft den Wahlvorstand rechtzeitig ein. Der Wahlvorstand tagt öf-
fentlich. Der Wahlvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder im 
Wahlraum anwesend sind.  
 
§ 7 Durchführung der Wahl 
 
(1) Die Wahl wird grundsätzlich als Briefwahl nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl durchgeführt. 
 
(2) Werden keine Wahlvorschläge eingereicht oder zugelassen oder übersteigt 

die Zahl der zugelassenen Bewerberinnen und Bewerber nicht die Zahl der zu 

wählenden Mitglieder des Beirates, findet die Wahl nicht statt (§ 56Absatz 3 Satz 

1 GemO). Dies ist spätestens am 12. Tag vor der Wahl bekanntzumachen. 

 

(3) Findet die Wahl nicht statt, wird ein Beirat für die Belange von Menschen mit 
Migrationshintergrund nach Maßgabe des § 56 a GemO eingerichtet werden. Für 
den Beirat für die Belange von Menschen mit Migrationshintergrund gelten die 
Bestimmungen des ersten Abschnitts entsprechend.  

  
§ 8 Wahlzeit  
 
Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahltag bis 18.00 Uhr bei der Stadtverwal-
tung Frankenthal (Pfalz) eingegangen sein.  
 
§ 9 Wahlvorschläge  
 
(1) Wahlvorschlag im Sinne dieser Satzung ist jeder zur Wahl vorgeschlagene Be-
werber.  
 
(2) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter fordert spätestens am 69. Tag vor der Wahl 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen durch öffentliche Bekanntmachung auf. 
Dabei hat er darauf hinzuweisen, dass die Wahlvorschläge spätestens am 48. Tag 
vor der Wahl, 18.00 Uhr bei ihr bzw. ihm oder der Stadtverwaltung einzureichen 
sind.  
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(3) Jeder Wahlberechtigte kann einen oder mehrere Wahlvorschläge bis zur an-
derthalbfachen Zahl der zu wählenden Mitglieder des Beirates einreichen; er 
kann sich auch selbst vorschlagen. Wahlvorschläge können auch durch im Wahl-
gebiet ansässige Vereine, Verbände oder sonstige Organisationen und politische 
Parteien und Wählergruppen eingereicht werden. Es sind nur Wahlvorschläge mit 
schriftlicher Zustimmung des Bewerbers gültig. Der Wahlvorschlag ist außerdem 
vom Vorschlagenden zu unterzeichnen. Im Wahlvorschlag sind der Vorschla-
gende und der Bewerber (Name, Vorname und Anschrift) eindeutig zu bezeich-
nen und um weitere Merkmale zu ergänzen, sofern diese zur Identifizierung erfor-
derlich sind.  
 
(4) § 16 Absatz 2 bis 5 KWG findet keine Anwendung.  
 
(5) Spätestens am 12. Tag vor der Wahl macht der Wahlleiter die zugelassenen 
Wahlvorschläge in alphabetischer Reihenfolge unter Angabe jeweils des Na-
mens, Vornamens und der Anschrift der Bewerber bekannt, in den Fällen des Ab-
satz 3 Satz 1 unter Hinzufügung der Bezeichnung "Einzelbewerber", in den Fällen 
des Absatz 3 Satz 2 unter Hinzufügung des Namens der vorschlagenden Organi-
sation. § 7 Absatz 2 bleibt unberührt.  
 
§ 10 Wahlgebiet, Stimmbezirke, Wählerverzeichnis, Wahlbenachrichtigungen 
 
(1) Wahlgebiet ist das Stadtgebiet. 
 

(2) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter bildet im gebotenen Umfange Stimmbe-
zirke. 
 

(3) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter veranlasst für das Stadtgebiet, ggf. für den 
jeweiligen Stimmbezirk, die Erstellung eines Verzeichnisses der Wahlberechtigten 
(Wählerverzeichnis). In das Wählerverzeichnis sind von Amts wegen alle ausländi-
schen, staatenlose Einwohnerinnen und Einwohner, sowie alle Einwohnerinnen 
und Einwohner, die die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben  
  
a) als Spätaussiedler und deren Familienangehörige nach § 7 des Staats- 

angehörigkeitsgesetzes,  
 
b) durch Einbürgerung,  
 
c) nach § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes oder  
 
d)  nach § 4 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 4 des Staatsangehörigkeitsge-

setzes und ein Elternteil Ausländer oder Spätaussiedler oder dessen Fami-
lienangehöriger nach § 7 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist,  

 
soweit sie jeweils am Tage der Wahl das 16. Lebensjahr vollendet haben und die 
Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Nr. 2 und 3 des Kommunalwahlgesetzes erfül-
len, aufzunehmen. Die Wahlberechtigten, die nicht automatisch ins Wählerver-
zeichnis aufgenommen wurden, werden durch öffentliche Bekanntmachung auf-
gefordert, die Eintragung in das Wählerverzeichnis bis zum 3. Tag vor der Wahl zu 
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beantragen. Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt spätestens am 62. Tag vor 
der Wahl. Das Wählerverzeichnis ist nach Maßgabe des § 56 Absatz 2 Satz 2 
GemO fortzuschreiben und am zweiten Tage vor der Wahl, 18.00 Uhr, abzuschlie-
ßen. Bis zu diesem Zeitpunkt können Wahlberechtigte im Sinne des Satzes 2 An-
träge auf Eintragungen ins Wählerverzeichnis stellen, dies gilt auch für Wahlbe-
rechtigte, die von der Meldepflicht befreit sind.  
 
(4) Wird die Wahl des Beirates insgesamt im Wege der Briefwahl durchgeführt, 
erhalten die Wahlberechtigten frühestens am 34. Tag und spätestens am 10. Tag 
vor der Wahl den Wahlschein, einen Stimmzettel, eine Erläuterung zu Durchfüh-
rung der Briefwahl und einen an die Wahlleiterin bzw. den Wahlleiter adressierten 
Wahlbriefumschlag; eines Antrages hierzu bedarf es nicht. Der Wahlschein ist vom 
Wahlberechtigten zu unterschreiben, mit der Erklärung, dass er selbst gewählt hat. 
Sofern sich die Briefwählerin bzw. der Briefwähler  
einer Hilfsperson bedient hat, hat diese an Eides statt zu versichern, dass sie den 
Stimmzettel nach Maßgabe des Willens der Briefwählerin bzw. des Briefwählers 
ausgefüllt hat.  
 

§ 11 Ausübung des Wahlrechtes 
 
(1) An der Wahl kann teilnehmen, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen auf ihn ausgestellten Wahlschein hat. Wer einen Wahlschein hat, kann 
an der Wahl nur im Wege der Briefwahl teilnehmen. 
 
(2) Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen Wahlvorschläge in alphabetischer 
Reihenfolge unter Angabe jeweils des Namens, Vornamens und der Anschrift des 
Bewerbers, in den Fällen des § 9 Absatz 3 Satz 1 unter Hinzufügung der Bezeich-
nung "Einzelbewerber", in den Fällen des § 9 Absatz 3 Satz 2 unter Hinzufügung des 
Namens der vorschlagenden Organisation. 
 
§ 12 Feststellung des Wahlergebnisses 
 
(1) Der Briefwahlvorstand zählt die Stimmen aus und stellt für seinen Stimmbezirk 
das Wahlergebnis fest. Die Tätigkeit des Briefwahlvorstandes ist in einer Nieder-
schrift zu dokumentieren. 
 
(2) Der Wahlausschuss stellt das Wahlergebnis fest.  
 
(3) Die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter benachrichtigt die Gewählten und for-
dert sie auf, binnen Wochenfrist zu erklären, ob sie die Wahl annehmen. Dabei 
weist die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter darauf hin, dass die Wahl als ange-
nommen gilt, sofern sich der Gewählte nicht innerhalb dieser Frist gegenüber 
der Wahlleiterin, dem Wahlleiter schriftlich äußert. 
 
(4) Lehnt eine Gewählte, ein Gewählter die Wahl ab oder scheidet sie bzw. er 
aus dem Beirat aus, beruft die Wahlleiterin bzw. der Wahlleiter eine Ersatzperson 
ein. Einzuberufen ist die nächste und noch nicht berufene Person mit der höchs-
ten Stimmenzahl der jeweiligen Liste. Die Feststellung der Ersatzperson obliegt 
der Wahlleiterin, dem Wahlleiter. 
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(5) Das Wahlergebnis ist öffentlich bekanntzumachen. 
 
 
3. Abschnitt - Schlussbestimmungen 
 
 
§ 13 Ergänzende Anwendung der Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes 
und der Kommunalwahlordnung  
 
Die Bestimmungen des Ersten Teils des Kommunalwahlgesetzes (KWG) und des 
Ersten Teils der Kommunalwahlordnung (KWO) finden ergänzend sinngemäße An-
wendung.  
 

§ 14  Inkrafttreten 
 
(1) Die Satzung tritt am Tag der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 15.05.2009 in der Fassung der 3. Änderungs-
satzung vom 08.11.2014 außer Kraft.  
 
 
 
STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ) 
Frankenthal (Pfalz), den 02.08.2024 
In Vertretung 
 
 
  
Bernd Knöppel  
Bürgermeister 
 

 

 

Hinweis gemäß § 24 Abs. 6 Gemeindeordnung:  

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, gelten ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als 
von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn die Rechtsverletzung nicht in-
nerhalb eines Jahres nach der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 
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Öffentliches Interessensbekundungsverfahren  
zur Überlassung der 

Erkenbert-Ruine in Frankenthal (Pfalz)  
für den Betrieb einer Eislaufbahn 

ab dem Jahr 2024 
 
 
1. Allgemeines 
 
Die Stadtverwaltung Frankenthal beabsichtigt, die Erkenbert-Ruine in der Fran-
kenthaler Innenstadt einer externen Veranstalterin oder einem externen Veran-
stalter zum Betrieb einer Eislaufbahn zu überlassen. Dafür können sich Interessierte 
im Rahmen des Interessensbekundungsverfahrens bewerben. 
 
Eine Natureisbahn (natürliche Kühlung) oder eine Kunsteisbahn (technische Küh-
lung) sind zulässige Eisbahnen. Der Einsatz einer Kunststoffeisbahn ist vorher mit der 
Stadtverwaltung - Bereich Ordnung und Umwelt - abzustimmen und muss von die-
ser genehmigt werden. Grundsätzlich ist die Verwendung einer Kunststoffeisbahn 
nur aus Gründen der Wirtschaftlichkeit möglich. 
 
Die Erkenbert-Ruine ist der Rest der einstigen Stiftskirche St. Maria Magdalena und 
das älteste Baudenkmal in Frankenthal. Sie liegt hinter dem Rathaus der Stadt 
Frankenthal (Pfalz) und der protestantischen Zwölf-Apostel-Kirche, die an den Rat-
hausplatz angrenzt. 
 
Ende 2008/ Anfang 2009 wurde zum ersten Mal eine Eislaufbahn in der Ruine be-
trieben. Die Eislaufbahn nahm in der Vergangenheit ca. die Hälfte der nutzbaren 
Gesamtfläche ein. Die Restfläche wurde für Ausschank- und Essensstellen, die 
Stellung von Stehtischen sowie für eine Schlittschuh- und Fahrhilfe-Ausgabestelle 
genutzt. 
 
Die Eisbahn wurde war bisher in der Regel von Anfang November bis Anfang Ja-
nuar geöffnet. Die Betriebszeit war täglich von 11.00 bis 22.00 Uhr (Eislaufen bis 
21.00 Uhr). 
 
2. Gestaltungsvorgaben 
 
Beim Betrieb der Eislaufbahn mit den dazugehörigem Veranstaltungseinrichtun-
gen sind folgende Vorgaben einzuhalten: 
 

 

2.1 – Optische Gestaltung der Veranstaltungs-Location 
 
Die Veranstaltungsstätte soll im winterlichen Ambiente gestaltet werden. Auf eine 
winterlich-weihnachtliche Innen- und Außendekoration der Ausschank- und Es-
sensstellen ist zu achten. Das optische Erscheinungsbild sollte ansprechend, ge-
pflegt und sauber sein. 
 
2.2 – Angebot 
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• Der vorherrschende Sinn und Zweck ist es, Spaß und sportliche Betätigung 

für Kinder und Erwachsene zu bieten. 
• Daher muss die realisierte Eislauffläche zwingend eine Größe von 16 m x 21 

m haben. 
• Dazu gehört es, eine Ausgabestelle für Leih-Schlittschuhe und Fahrhilfen für 

Anfänger zu betreiben. 
• Begleitend dazu sind Ausgabestellen vorzuhalten, an denen Getränke und 

Speisen erworben werden können, um das Angebot zu erweitern und den 
Besuch der Eisbahn noch attraktiver zu gestalten. 

• Innerhalb der Ruine ist die Aufstellung von Fahrgeschäften ist nicht zulässig. 
• Für den Verkauf von alkoholischen Getränken ist vor Betriebseröffnung die 

Erlaubnis der Stadtverwaltung Frankenthal als Polizeibehörde beim Bereich 
Ordnung und Umwelt, Abteilung Öffentliche Ordnung, Sachgebiet Gast-
stättenrecht, zu beantragen. Alkoholfreie Getränke müssen zu einem deut-
lich geringeren Preis als alkoholhaltige Getränke angeboten werden. 

• Für die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nur die Verwendung von 
Mehrweg-Geschirr (Porzellan, Gläser, Mehrwegflaschen, Metallbesteck) 
und Mehrweg-Getränkebehältnissen gestattet. 

• Ebenfalls ist es sinnvoll, ausreichend Sitz- und Stehmöglichkeiten für Begleit-
personen und Pausierende anzubieten. 

 
2.3 – Begleitendes Programm 
 

• Parallel zum Betrieb der Eisbahn besteht die Möglichkeit, weitere Veranstal-
tungsangebote anzubieten. 

• Diese zusätzlichen Veranstaltungsangebote sind wie auch andere Pro-
grammpunkte im Voraus mit der Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz), Be-
reich Ordnung und Umwelt, Abteilung Öffentliche Ordnung, abzusprechen. 

• Die Einbringung eigener Ideen und Weiterentwicklungen ist erwünscht. 
• Ob Aspekte des Lärmschutzes betroffen sind, ist durch Eisbahnbetreiben-

den vor der Durchführung mit dem Bereich Ordnung und Umwelt, Abtei-
lung Öffentliche Ordnung, Sachgebiet Immissionsschutz, abzuklären. 

• Falls Hintergrundmusik gespielt wird, sind die GEMA-Angelegenheiten in ei-
gener Verantwortung durch den Eisbahnbetreibenden zu beachten. 

 

2.4 – Organisation, Genehmigungen und Sicherheitsanforderungen 
 

• Der Eisbahnbetreibende hat vorab dem Betrieb der Eisbahn alle behördli-
chen Genehmigungen einzuholen und alle im Zusammenhang mit der 
Durchführung nötigen Aufgaben zu erledigen. 

• Vom Eisbahnbetreibenden müssen die Strom- und Wasserversorgung, die 
Abwasser- und Abfallentsorgung und Stellung von Toiletten eigenverant-
wortlich sichergestellt werden. 

• Befestigung und Sicherung von Ständen und Zelten hat in allen Bereichen 
der Ruine, vor allem in den historischen Mauern, ohne Verankerungen jed-
weder Art zu erfolgen. 

• Bei Beschädigungen des Bodens und/oder der Mauern wird die Stadtver-
waltung Schadensersatz fordern. 
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• Die Nutzung der Erkenbert-Ruine muss mit der protestantischen Kirchenge-
meinde Zwölf Apostel abgestimmt werden. 

• Die Sicherheit der Besucher ist zu gewährleisten. Ein Sicherheitskonzept ist 
beim Bereich Ordnung und Umwelt, in Verbindung mit der Bewerbung vor-
zulegen. 

• Die Bewachung des Veranstaltungsgeländes während der Schließzeiten ist 
sicherzustellen. 

• Grundsätze der Lebensmittelhygiene und des Umweltschutzes sind zu be-
achten. 

• Die Bekanntmachung der Veranstaltung über verschiedene Werbekanäle 
wird erwartet. 

• Sofern Werbemaßnahmen auf öffentlichen Flächen stattfinden, ist die Son-
dernutzungserlaubnis beim Bereich Ordnung und Umwelt, Abteilung Stra-
ßenverkehr zu beantragen. 

• Die Begutachtung der Aufbauten, der Eisbahn, der Versorgungseinrichtun-
gen usw. durch den Bereich Ordnung und Umwelt sowie durch die Polizei 
und Feuerwehr vor Beginn des Betriebes ist vorbehalten. 

 
2.5 – Flächenreinigung und Platzrückgabe 
 

• Das Veranstaltungsgelände ist während der Veranstaltung, soweit erforder-
lich, zu reinigen. Ebenfalls ist darauf zu achten, dass die örtlichen Mülleimer 
rund um den Veranstaltungsort regelmäßig geleert werden. 

• Nach der Veranstaltung ist die Fläche in der Ruine sowie die Fläche direkt 
angrenzend von Abfall zu befreien sowie zu reinigen. 

• Etwaige Reinigungsleistungen sind eigenverantwortlich durch den Eisbahn-
betreibende zu beauftragen. 

• Die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) behält sich vor sowohl vor als auch 
nach der Überlassung der Ruine eine Abnahme durchzuführen. 

 

3. Anforderungen an die Bewerbung 
 
Interessierte werden gebeten, folgende Unterlagen bei der Stadtverwaltung 
Frankenthal, Bereich Ordnung und Umwelt, Abteilung Öffentliche Ordnung, Sach-
gebiet Messen und Märkte, vorzulegen: 
 

• eine detaillierte Veranstaltungsbeschreibung, 
• eine Benennung der verantwortlichen Person, die die Veranstaltungsleitung 

übernimmt, namentlich und mit Kontaktdaten, 
• einen Zeitplan für die gesamte Zeit der Veranstaltung, 
• einen Flächenbelegungsplan einschließlich der angedachten Flucht- und 

Rettungswege sowie sonstiger sicherheitsrelevanter Maßnahmen, 
• ein Konzept zur Versorgungslogistik (Strom, Wasser), 
• ein Reinigungs- und Abfallbeseitigungskonzept, 
• ein Sanitärkonzept, 
• einen bildlichen Gestaltungsvorschlag zum geplanten Erscheinungsbild 

und 
• einen Finanzierungsplan. 
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In der Bewerbung muss nachvollziehbar dargelegt werden, wie die Nutzung der 
Erkenbert-Ruine mit einer mobilen Eislauffläche inkl. Bewirtschaftungsbetrieb und 
ggf. Musikdarbietungen erfolgen soll. 
 
Für die Überlassung der Ruine fällt eine tägliche Pacht von 50,00 € an. Ebenfalls ist 
eine Kaution von 3.000,00 € zu zahlen. 
 
Für die durch den Eisbahnbetreibende gewünschte zusätzliche Nutzung von Flä-
chen, z. B. auf dem Kornmarkt, fallen zusätzliche Gebühren an. 
 
4. Bewerbungsverfahren 
 
Die schriftliche Bewerbung ist bis spätestens Freitag, 06.09.2024, 12.00 Uhr in einem 
verschlossenen Umschlag an die folgende Adresse zu senden: 

 
Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) 
Bereich Ordnung und Umwelt 
Herrn Bernd Schönhardt 
Bereichsleitung 
Neumayerring 72 
67227 Frankenthal (Pfalz) 

 
Der Umschlag ist außen mit den Angaben zum Absender und dem Empfänger 
sowie dem Betreff „Bewerbung für den Betrieb der Eisbahn 2024“ zu kennzeich-
nen.  
 
Bewerbungen, die nicht den Vorgaben entsprechend abgegeben oder nicht 
vollständig eingereicht werden, werden nicht berücksichtigt. Eingehende Bewer-
bungen werden mit dem Eingangsvermerkt ungeöffnet unter Verschluss genom-
men. Nach dem 06.09.2024 werden die Bewerbungen in einer nicht öffentlichen 
Sitzung geöffnet und gemäß nachstehender Bewertungsmatrix bewertet. 
 

Es dient einer schnelleren und effektiveren Auswertung Ihrer eingereichten Bewer-
bungsunterlagen, wenn die in Ihrem Konzept enthaltenen Zulassungs-vorausset-
zungen und Bewerbungskriterien eindeutig gekennzeichnet sind. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nicht um die Vergabe eines 
öffentlichen Auftrags handelt und daher kein Rechtsanspruch auf die Überlassung 
der Erkenbert-Ruine besteht. 
 
Die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) entscheidet in eigener Zuständigkeit über 
die Überlassung der Erkenbert-Ruine. 
 
Kosten, die im Zuge des Auswahlverfahrens und der Veranstaltung anfallen, wer-
den nicht erstattet. Die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) behält sich das Recht 
vor, das Interessensbekundungsverfahren einzustellen, ohne eine Auswahl zu tref-
fen, falls die eingereichten Konzepte nicht den Vorstellungen der vergebenden 
Stelle entsprechen. 
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5. Überlassung 
 
Für die Überlassung der Erkenbert-Ruine soll ein Vertrag mit einer Vertragsdauer 
von drei Jahren geschlossen werden. 
 
Die Stadtverwaltung Frankenthal (Pfalz) hat das Recht jederzeit den Vertrag aus 
wichtigen Gründen zu kündigen. Ein wichtiger Grund stellt unter anderem eine 
fehlende gewerberechtliche oder gaststättenrechtliche Zuverlässigkeit bzw. eine 
eintretende gewerberechtliche oder gaststättenrechtliche Unzuverlässigkeit dar. 
Auch die Nichtzahlung der Pacht sowie der Kaution stellen des Weiteren einen 
wichtigen Grund dar. 
 
Bei der Kündigung aus wichtigem Grund entstehen keine Schadensersatzansprü-
che für den Eisbahnbetreibenden. 
 
6. Bewertungsmatrix 
 

• Bewertungskriterien:  
 
Bewerbung, Gestaltung und Angebot, Öffentlichkeitsarbeit, Ver- und Ent-
sorgung, Sicherheit, Qualität 
 

• Punktevergabe:  
 
0 Punkte – Im Konzept ist das Kriterium nicht enthalten. 
1 Punkt – Das Kriterium ist unzulänglich erfüllt. 
2 Punkte – Das Kriterium ist ausreichend erfüllt. 
3 Punkte – Das Kriterium ist mehr als ausreichend erfüllt. 

 

Nr. Kriterium 
Gewich-

tung 
(1 bis 6) 

Bezug 
Punkte 
(0 bis 3) 

01 
Präsentation,  
Aussagefähigkeit 

3 

Qualität der Gestaltung 
und Detailliertheit der Be-
werbung und des einge-
reichten Konzeptes  

 

02 
Referenzen,  
bisherige Erfahrun-
gen 

6 

Volle Punktzahl: 3 Jahre 
und mehr Erfahrung in der 
Organisation und Durch-
führung von Veranstaltun-
gen incl. von Eisbahnen.  

 

03 
Bonität & Zuverläs-
sigkeit des Betrei-
bers? 

4 

wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit, Kaution und Flä-
chennutzungsgebühr kön-
nen vor Veranstaltungsbe-
ginn vorgelegt werden 

 

04 
Anordnung der 
Aufbauten 

5 
logische und anspre-
chende Verplanung der 
Fläche, Entstehung einer 
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weihnachtlichen Architek-
tur 

05 
Gestaltung des Er-
scheinungsbildes 

5 

Lösung der optischen Ge-
staltung des Gesamtbil-
des, Vorschlag von Innen- 
und Außendekoration 

 

06 
Gastronomie und 
Warenangebot 

3 
Angebot hochwertiger Er-
zeugnisse und Food-Pro-
dukte 

 

07 Aktionen 3 

geplante Aktionen, kultu-
relles Angebot, Bühnen-
programm, soziales Spon-
soring 

 

08 
Angebot für Kin-
der 

5 

Qualität und Quantität 
der Einbindung durch ver-
schiedene Angebote, fa-
milienfreundliche Gestal-
tung 

 

09 Beschallung 2 
Auswahl der akustischen 
Bespielung der Veranstal-
tungsfläche 

 

10 
Öffentlichkeitsar-
beit 

4 

Bekanntmachung über 
unterschiedliche Werbe-
kanäle; Werbemaßnah-
menplan 

 

11 
Versorgungslogistik  
(Strom, Wasser) 

4 
Berücksichtigung der lo-
gistischen Voraussetzun-
gen, Logistikplan 

 

12 
Reinigung, Abfall-
beseitigung, Sani-
tärkonzept 

4 

Lösung der Abfallbeseiti-
gung und Reinigung, Be-
reitstellung von Sanitäran-
lagen 

 

13 Sicherheit 6 

Überwachung der Veran-
staltung, z. B. durch Einsatz 
von Sicherheitskräften, 
Terrorschutzmaßnahmen, 
Flucht- und Rettungswege 

 

14 Qualitätssicherung 5 
Überwachung der Nut-
zung und Nutzungsquali-
tät 

 

 

 
Die maximal erreichbare Punktzahl liegt bei 177. 
 

 


